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Initiativen
Piuma-Wittweiler Susanne, Initiative Sportanlage FC Rafierfetd

475. Ei nzelinitiative für ei ne << Kostenbetei lig ung Investition Neubau
Sportanlage FC Rafzerfeld>, Gültigkeit

Ausgangslage und Erwägungen

Am 24. September 2025 reichte Susanne Piuma-Wittweiter, Witdstrasse 6, 8193 Egtisau, eine
Einzelinitiative mit dem Titel <Kostenbeteiligung Investition Neubau Sportantage FC Rafzer-
feld>l in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfs ein.

il. Die Initiative im Worttaut

Die Gemeinde Eglisau soll sich ausschliesslich mit einem einmaLigen Investitionsbeitrag von

CHF 1'924'000.00 am Neubau der Sportanlage des FC Rafzerfetd beteiligen.

Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Eglisau ichtet sich nach dem Verhöltnis ihrer Einwothnerzah!.

Sie erJolgt unabhängig von den Finanzierungsbeiträgen anderer Gemeinden und ist an keine Zu-
sagen dieser Gemeinden gekoppett.

Es ist vorgesehen, dass die Gemeinden Rafz, Egtisau, Wit ZH, Hüntwangen und Wasterkingen ge-
meinsam mit insgesamt CHF 4'693'000.00 die neue Sportanlage des FC Rafzerfeld (Gesomtpro-
jektkosten CHF 6'31i'000 inkl. llwSt) Jinanziereh.

lvlit der vorliegenden Initiative wird die Genehmigung des einmaligen Investitionsbeitrags bean-
tragt: Dieser Betrag soll der Gemeindeversommlung ausserhalb des Budgets zur Abstimmung vor-
gelegt werden.

Die Einzel.initiative enthätt eine ausführtiche Begründung mit Kostenvoranschtag und Finanzie-
rung des Projekts.

Prüfung der Initiative

Gemäss 5 150 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR, LS 161) vom 1. September 2003
hat der Gemeinderat innert drei Monaten seit der Einreichung der Einzelinitiative eine Gütfig-
keitsprüfung vorzunehmen

Die Güttigkeitsprüfung umfasst formetle und inhal.ttiche (materielle) Aspekte. In formetler
Hinsicht muss neben dem Vortiegen der Unterschrift geprüft werden, ob die Initiative einen in
die Zuständigkeit der Stimmberechtigten fallenden Gegenstand betrift und ob dieser der Ge-

meindeversammlung oder einer Urnenabstimmung untersteht. Weiter ist zu prüfen, ob die Ini-
tiative formell votlständig (TiteL, Initiativtext, Begründung) ist und ob sie den Namen und die
Adresse des/der Initianten enthäLt. Schliessl.ich darf die Initiative nicht irreführend oder ver-
[etzend sein und muss die Einheit der Form (ausgearbeiteter Entwurf oder allgemeine Anre-
gung) wahren. In materietter Hinsicht gilt es zu prüfen, ob die Einzel.initiative die Einheit der
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Materie wahrt, sie nicht gegen übergeordnetes Recht verstösst und ob sie nicht offensichtlich

undurchführbar ist.

3. Die formelten Vorgaben zur Einreichung einer Einzelinitiative sind im vortiegenden FaLt erfüttt:

Die Einzelinitiative ist durch die in der Gemeinde Eglisau stimmberechtigte Susanne Piuma-

Wittweiter unterzeich net.

Die Bewitligung von neuen einmatigen Ausgaben von mehr a[s 1!000'000 Franken für einen

bestimmten Zweck fätlt gemäss Art. 9 Ziff. 2 der Gemeindeordnung in die Zuständigkeit der

Urnenabstimmung. Die eingereichte Initiative untersteht somit der Beschlussfassung durch

die Stimmberechtigten an der Urne und beinhaltet foLgtich einen initiativfähigen Gegen-

stand.

4.

Die vorliegende Einzelinitiative enthätt einen Titet, den initiativtext sowie eine Begrün-

dung. Auch der Name sowie die Adresse des Initianten sind enthatten, wodurch die Initiati-
ve ats formetl vottständig gitt. Es sind zudem keine irreführenden oder vertetzenden Ausfüh-

rungen enthatten.

Die Bewittigung eines betragsmässig bestimmten Kredits für die Realisierung eines konkre-

ten Projekts kann als ausgearbeiteter Entwurf beantragt werden. Die Einzetinitiative ist ein

konkret formulierter Beschtussentwurf in endgüttiger, vollziehbarer Form. Die Einheit der

Form als ausgearbeiteter Entwurf ist somit g6wahrt.

Auch die Prüfung der materielten Güttigkeit hat keine Verletzung der geltenden Vorschriften

zutage gebracht:

- Gegenstand der Einzetinitiative ist die Gewährung eines einmaligen Investitionsbeitrags an

die Sportanlage des FC Rafzerfetd. Es handelt sich um eine neue Ausgabe, über wetche mit-

tets Urnenabstimmung zu beschliessen ist. Die Vortage weist sachlich einen hinreichenden

inneren Zusammenhang auf, womit die Einheit der Materie gewahrt ist.

- Mit dem Initiativtext wjrd nicht gegen übergeordnetes Recht verstossen, denn die Ausrich-

tung eines einmaligen Beitrags an die Realisierung einer Sportanlage ist zutässig, auch

wenn dieser an eine private Trägerschaft erfolgt.

Eine offensichtliche Undurchfiihrbarkeit des Initiativbegehrens tiegt nicht vor, da das mit

der Einzelinitiative verfotgte Anliegen sachtich, rechttich und zeittich durchführbar ist.

FoLgtich kann festgestellt werden, dass die Einzetinitiative vom 24. September 2025, einge-

reicht von Susanne Piuma-Wittweiter, Wildstrasse 6, 8193 Egtisau, ats gül.tig erktärt werden

kann.

Die Urnenabstimmung hat innert sechs Monaten nach dem Beschtuss über die Güttigkeit der

Initiative zu erfolgen ($ 152 Abs. 2 GPR). Bei Einzelinitiativen ist vorgängig zur Urnenabstim-

mung keine vorberatende Gemeindeversammtung durchzuführen (5 16 Abs. 1 GG). In den Ge-

meinden Rafz, WiL ZH, Hüntwangen und Wasterkingen wird über die bei ihnen eingegangenen

Einzelinitiativen an den Gemeindeversammtungen im Juni 2026 entschieden. Die Urnenab-

stimmung in Egtisau sotl in Koordination mit der Behandlung in den anderen Gemeinden vo-

raussichttich am Abstimmungstermin vom 14. Juni 2026 erfolgen. Die Anordnung der Urnenab-

stimmung mit der Abstimmungsempfeh[ung des Gemeinderats wird in einem separaten Be-

schtuss festge[egt. Der Gemeinderat kann den Stimmberechtigten einen Gegenvorschlag bean-

tragen (5 152 Abs. 1 GPR).

Es handelt sich um ein Geschäft von finanzietter Tragweite. Die Rechnungsprüfungskommission

wird deshatb im Rahmen der Beschtussfassung über den Antrag und den Beleuchtenden Bericht

zur Stetlungna hme eingetaden.

2

5

6

7

GemeindeverwattungEgtisaulObergasslTlPostfachl8lg3Egl.isaulo4342235ollinfo@egtisau.chlegtisau.ch



Sitzung des Gemeinderates Egtisau

vom 15. Dezember 2025

U. Beschluss

Die Einzelinitiative von Susanne Piuma-Wittweiter mit dem Titel <Kostenbeteitigung Investition
Neubau Sportanlage Rafzerfeld> vom 24. September 2025 wtrd ats güttig erklärt.

Der Gemeinderat behätt sich vor, den Stimmberechtigen gestützt auf 5 151 Abs. 2 GPR einen
Gegenvorschlag zu unterbreiten.

Der Gemeindeschreiber wird beauftragt, in Absprache mit dem Gemeindepräsidenten den Be-
leuchtenden Bericht mit der Abstimmungsempfehtung des Gemeinderates zu verfussen und
dem Gemeinderat zur Beschtussfassung zu unterbreiten.

Die Prüfung der Güttigkeit der Einze[initiative <Kostenbeteil.igung Investition Neubau Sportan-
lage Rafzerfeld> ist im Mitteitungsbtatt 07/26, welches am 30. Dezember in die Hausha[te ver-
teitt wird, wie foLgt amtlich zu publizieren:

Güttigkeitsprüfung der Einzelinitiative von Susanne Piuma-Wittweiler <<Kostenbeteitigung
Investition Neu.bau Sportanlage Rafzerfeld>

Der Gemeinderat hat mit Beschtuss vom 15. Dezember 2025 die Güttigkeit der Einzelinitiative
<Kostenbeteitigung Investition Neubau Sportan[age Rafzerfetd> festgeste[[t.

Der Beschluss liegt während der Rekursfrist bei der Gemeindeverwaltung Eglisau, Obergass 17,
8193 Egtisau, zur Einsichtnahme auf und kann auch auf der Website der Gemeinde eingesehen
werden.

Gegen die Feststellung der GüLtigkeit der Einzetinitiative kann wegen Vertetzung von Vorschrif-
ten über die pol.itischen Rechte und ihre Ausübung innert fünf Tagen, von der Veröffenttichung
an gerechnet, beim Bezirksrat Bütach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bütach, schrifttich Rekurs in
Stimmrechtssachen erhobeh werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten.

Gegen diesen Beschluss kann innert fünf Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, beir.n

Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bü[ach, schrifttich Rekurs in Stimmrechtssachen er-
hoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

Dieser Beschluss ist öffentlich und wird auf www.eglisau.ch pubtiziert.

Mitteilung an

Susanne Piuma-Wittweiler, Wildstrasse 6, 8193 Egtisau

Patrizia Stang[, Präsidentin Rechnungsprüfungskommission (per E-MaiL)

Roland Ruckstuh[, Gemeindepräsident (per E-Mait)

Reg u [a Peter, Resso rWorsteheri n Geseltschaft (per E-Mai t)

Geschäftskreis Gese[[schaft (per.E-Mait)

Dossier:Vera ntwortun g : Lucas M ütler, Gemei ndesch

Gemeinderat Eglisau

Fabienne Riem

Gemeindepräsident Stv. Gemeindeschreiberin

Versand: 19. Dezember 2025
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